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A. BEGRÜNDUNG 

I. PLANUNGSGEGENSTAND 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit 

Anlass der Planaufstellung ist der § 1 Abs. 3 BauGB, der die Gemeinde verpflichtet, 
Bauleitpläne aufzustellen, soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. 

Das Erfordernis wurde mit der Veröffentlichung des Entwurfes des sachlichen 
Teilregionalplans „Windkraftnutzung“ der Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald 
gesehen, der die Gemarkungsflächen westlich der Splittersiedlung Dubrau als ein 
Eignungsgebiet für die Errichtung von raumbedeutsamen Windkraftanlagen 
ausweist (Kennzeichnung W21 „Bischdorf-Ost“).  

Durch Ausweisung dieser Windeignungsgebiete soll die raumordnerische 
Steuerung der Windenergienutzung erfolgen bzw. die Zulässigkeit von raumbe-
deutsamen Windenergieanlagen generell bestimmt werden. Die Eignungsgebiete 
sind gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 3 ROG Gebiete, die für raumbedeutsame Maßnahmen 
der Windenergienutzung geeignet sind. Gleichzeitig sollen raumbedeutsame 
Windenergieanlagen an anderer Stelle im Planungsraum in der Regel 
ausgeschlossen werden; außerhalb der festgelegten Eignungsgebiete Windnutzung 
stehen der Ausweisung von Flächen für Windenergieanlagen in Bauleitplänen Ziele 
der Raumordnung entgegen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Im Rahmen der Bauleitplanung 
hat die Gemeinde die Möglichkeit, die Standorte der Anlagen im Eignungsgebiet zu 
steuern bzw. festzulegen. 

Im nördlichen Teil des Windeignungsgebietes befinden sich derzeit fünf 
Windkraftanlagen. Der Vorhabenträger hat bereits Ende 2008 einen Antrag gemäß 
BImSchG für ein Repoweringverfahren (drei Windkraftanlagen mit einer Gesamt-
höhe von jeweils 179,4 m) gestellt. In Abstimmung mit der Stadt Vetschau wurde 
nunmehr vereinbart, die planerische Steuerung von Windkraftanlagen in dem 
Bereich westlich von Dubrau im Rahmen der Bauleitplanung zu regeln. Hierzu 
wurde ein städtebaulicher Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt 
Vetschau/Spreewald abgeschlossen und am 22.10.2009 durch die Stadt-
verordnetenversammlung ein Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Windpark Dubrauer Höhe“ gefasst. Hiermit soll sowohl die 
Thematik des Repowerings, wie auch die inzwischen vorliegende geplante 
Abgrenzung des Windeignungsgebietes Nr. 21 gemäß der Regionalplanung 
einbezogen werden. Zugleich soll im Rahmen der Bauleitplanung eine Einbindung 
von geeigneten Flächen in nordöstlicher und südöstlicher Richtung erfolgen. 

Die Zulässigkeit von raumbedeutsamen Windenergieanlagen soll durch die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans (gemäß § 12 BauGB) 
geregelt werden. Mit der Festsetzung eines Sondergebietes „Windpark“ gemäß 
§ 11 Abs. 2 BauNVO sowie weiteren Festsetzungen sollen rechtsverbindliche 
Vorgaben für eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung 
der öffentlichen und privaten Belange, die gegeneinander und untereinander 
abgewogen werden, getroffen werden. Im Parallelverfahren wird gemäß § 8 Abs. 3 
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BauGB ein Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan der Stadt 
Vetschau/Spreewald durchgeführt. 

2. Ziel des Bebauungsplans 

Ziel des Bebauungsplans ist es, die Flächen, die zur Zeit landwirtschaftlich bzw. 
forstwirtschaftlich genutzt werden, im Sinne einer Nutzungsüberlagerung ebenfalls 
für die Nutzung für Windenergieanlagen (WEA) bauleitplanerisch zu sichern. Dies 
umfasst ebenfalls Regelungen für das Repowering im nördlichen Teil des 
Geltungsbereiches. Die Intentionen der Regionalplanung hinsichtlich der Nutzung 
von Windenergie werden dahingehend konkretisiert, dass im Geltungsbereich des 
Plangebietes durch Windenergieanlagen elektrische Energie schadstofffrei in einer 
Menge erzeugt werden kann, die eine Anpassung an die Vorgaben der 
vorgeschalteten Planungsebenen gewährleistet. Andererseits soll mit der Planung 
unter Berücksichtigung der kleinmaßstäblichen Belange im Rahmen einer 
Feinsteuerung die Anzahl der zulässigen Anlagen sowie deren Gestaltung geregelt 
werden. Zudem werden die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen für die 
Eingriffe in Natur und Landschaft festgelegt. 

Somit soll eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung gesichert 
werden.  

3. Ausgangssituation 

Das Plangebiet liegt im westlichen Teil der Gemarkungsflächen der Stadt 
Vetschau/Spreewald. Westlich angrenzend befinden sich Gemarkungsflächen der 
Stadt Lübbenau/Spreewald (Ortsteil Bischdorf mit ca. 220 Einwohnern). 

Das Umfeld des Plangebietes wird geprägt von der Nutzung als 
Braunkohleabbaugebiet. Im Tagebaugebiet „Seese-Ost“ wurde von 1983 bis 1996 
Braunkohle gefördert. Im Rahmen der Renaturierung der Bergbauflächen ist der 
Bischdorfer See entstanden, der sich nördlich vom Plangebiet befindet. Die Renatu-
rierungsmaßnahmen der LMBV mbH sind noch nicht abgeschlossen. 

Weiter nördlich schließt das Tourismusgebiet des Spreewaldes an. 

4. Beschreibung des Plangebietes 

4.1. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus der Planzeichnung zu 
entnehmen und umfasst die Flurstücke 169 und 170 der Flur 2 der Gemarkung 
Kahnsdorf und die Flurstücke 33/1, 38, 40, 42, 92, 93, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 
122 und 123 (z. T. anteilsmäßig) der Flur 3 der Gemarkung Koßwig. 

Er überplant eine Fläche von ca. 88,1 ha. 

Das Plangebiet erstreckt sich entlang der westlichen Gemarkungsgrenze der 
Gemarkungen Koßwig und Kahnsdorf. Die nördliche Grenze des Geltungsbereiches 
berücksichtigt die südliche Begrenzung des Radweges am Bischdorfer See und 
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wird durch einen Punkt 46,0 m nördlich der nordwestlichen Flurstücksecke des 
Flurstückes 170 bzw. 30,0 m westlich und danach in einem rechten Winkel 37,8 m 
nördlich der nordöstlichen Flurstücksecke des Flurstückes 92 bestimmt. Zwischen 
diesen beiden Punkten wurde eine Gerade gebildet. Die östliche Abgrenzung 
entspricht der westlichen Grenze des Flurstücks 110. Die südöstliche Begrenzung 
ergibt sich durch die südöstliche Flurstücksgrenze des Flurstückes 33/1 bzw. 
dessen Verlängerung in nordöstlicher Richtung, ausgehend von einem Abstand von 
200,0 m zur nordöstlichen Flurstücksecke des Flurstückes 92. Damit wird als 
Pufferabstand ein Radius von 800 m, bezogen auf die geplanten 
Windkraftanlagenstandorte (zukünftige Baugrenzen) und die vorhandene 
Wohnbebauung in der Splittersiedlung Dubrau zu Grunde gelegt. Die südliche 
Begrenzung des Plangebietes berücksichtigt als Pufferabstand einen Radius von 
1.000 m, bezogen auf die geplanten Windkraftanlagenstandorte (zukünftige 
Baugrenzen) und die vorhandene Wohnbebauung bzw. Siedlungsbegrenzung der 
Ortschaft Kalkwitz. Die südliche Begrenzung des räumlichen Geltungsbereiches 
wird durch die folgenden beiden Punkte bestimmt: 
- 170,0 m südlich der nordwestlichen Flurstücksecke des Flurstückes 123; 
- 90,0 m südlich der nordwestlichen Flurstücksecke des Flurstückes 3. 
 
Bei den Geltungsbereichsgrenzen und den angesetzten Pufferabständen zum 
angrenzenden Siedlungsbereich Kalkwitz sowie zum Gutskomplex Dubrau wurde 
zudem berücksichtigt, dass die vom Rotor überstrichene Fläche sich im Baugebiet 
bzw. innerhalb des Geltungsbereiches befindet (siehe auch Textabschnitt Teil II Nr. 
1). 

Durch die Berücksichtigung der Radien zur Splittersiedlung Dubrau sowie zur 
Ortslage Kalkwitz ergeben sich geringfügige Abweichungen von der aktuellen 
Begrenzung des Windeignungsgebietes W21 des sachlichen Teilregionalplans 
Windkraftnutzung (Entwurf), siehe hierzu weiter Textabschnitt 5.1.  

4.2. Nutzungsstruktur und Eigentumsverhältnisse 

Der nördliche Teil des Plangebietes (Flurstück 170 und 169) wird zur zeit landwirt-
schaftlich genutzt. Zudem befindet sich innerhalb des Flurstückes 170 bereits ein 
Windpark mit fünf Windkraftanlagen des Typs Südwind S46 mit einer Nabenhöhe 
von 74 m. 

Die restlichen Flächen sind, mit Ausnahme des ebenfalls landwirtschaftlich 
genutzten Flurstückes 92, überwiegend forstwirtschaftlich geprägt. Mittig durch das 
Plangebiet verläuft die Verbindungsstraße von Bischdorf nach Dubrau. Diese 
Straße befindet sich derzeit im Eigentum der LMBV mbH (ehemalige Betriebs-
straße). 

Das Flurstück 104 sowie 99 befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die 
restlichen Flurstücke befinden sich in Privateigentum.  

4.3. Erschließung 

Das Plangebiet ist über die öffentliche Straße nach Bischdorf (Flurstück 149) an 
das übergeordnete Straßennetz angebunden. Die Straße abgehend von Bischdorf 
in Richtung Dubrau ist asphaltiert, ca. 4 m breit und nach den Vorschriften der StVO 
beschildert und für den allgemeinen Fahrzeugverkehr, jedoch lediglich bis zu 10 t,  
freigegeben. Das Gemeindeflurstück 149 wird nach Aussage des Landkreises 
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katastermäßig als Straßenverkehrsfläche geführt und unterliegt hinsichtlich der 
Nutzung als Straße für die Öffentlichkeit keiner Beschränkung. 

Ab der westlichen Geltungsbereichsgrenze des Plangebietes bzw. ab dem Flurstück 
104 wird diese Straße als ehemalige Betriebsstraße der LMBV mbH weitergeführt 
und steht derzeit für die verkehrliche Anbindung Richtung Dubrau bzw. Belten 
ebenfalls zur Verfügung.  

Da für die zukünftige verkehrstechnische Erschließung des Windparks 
(insbesondere für den Aufbau des Windparks sowie für spätere 
Wartungstätigkeiten bzw. für den letztendlichen Rückbau des Windparks) die 
Anbindung über Belten bis zur Autobahn genutzt werden soll, erfolgte im März 2010 
eine Abstimmung mit der LMBV zum Umgang mit der LMBV-Betriebsstraße. 
Daraufhin hat der Vorhabenträger des Windparks ein Kaufangebot unterbreitet. 
Derzeit finden weitere Abstimmungen mit der Stadt Vetschau und der LMBV 
hinsichtlich der Erwerbsmodalitäten statt. Grundsätzlich kann davon ausgegangen 
werden, dass die zukünftige Erschließung auf dieser Grundlage bis zum 
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan abschließend gesichert wird. Weitere 
Einzelheiten werden im Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Vetschau und 
dem Vorhabenträger geregelt werden. 

4.4. Nutzungsbeschränkungen 

4.4.1 Gesetzlich geschützte Teile von Natur und Lan dschaft  

Die §§ 31 bis 35 des BbgNatSchG stellen Teile von Natur und Landschaft in 
Brandenburg unter unmittelbaren gesetzlichen Schutz, ein weiterer Unterstellungs-
akt oder eine Eintragung ist nicht nötig. 

Verboten sind alle Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigung führen können, also auch Maßnahmen, deren 
beeinträchtigende Wirkung nicht feststeht, aber möglich, hinreichend und 
wahrscheinlich ist.  

Nach § 32 BbgNatSchG geschützt sind: 

·  Naturnahe, unverbaute Bach- und Flussabschnitte, Feuchtwiesen, Klein-
gewässer, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Quellbereiche, Schwimm-
blattgesellschaften und Röhrichte der Verlandungszonen und Gewässerufer 

·  Moore und Sümpfe 

·  Salzstellen, Borstgras- und Trockenrasen, Binnendünen 

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es, mit Ausnahme der geschützten Baumallee 
entlang der „Kahnsdorfer Allee“ (Flurstück 110) am östlichen Rand des 
Geltungsbereiches, keine gesetzlich geschützten Biotope gemäß § 31 BbgNatSchG 
im Plangebiet. Der Umgang mit der nach Aussage der UNB als 
Zwergstrauchginsterheide nach § 32 BbgNatSchG geschützte Teilfläche in der 
nordwestlichen Ecke des Waldgebietes wurde im Rahmen der Untersuchungen 
zum Umweltbericht geprüft (siehe Teil IV). 
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Einige der vorhandenen Gehölze, insbesondere eine solitär stehende Eiche im 
Nordosten des Planungsgebietes, unterliegen der Brandenburgischen Baumschutz-
verordnung (geschützte Landschaftsbestandteile).  

4.5. Hinweise zur Nutzung 

4.5.1 Kampfmittelbelastung 

Der staatliche Munitionsbergungsdienst wurde im Planverfahren beteiligt. Im 
Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung hat der Zentraldienst der Polizei des 
Landes Brandenburg, Kampfmittelbeseitigungsdienst mit Schreiben vom 
21.01.2010 mitgeteilt, dass die eingehende Prüfung des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine konkreten Anhaltspunkte auf das 
Vorhandensein von Kampfmitteln auf der genannten Fläche ergeben hat. Es ist 
deshalb nicht erforderlich, Maßnahmen der Kampfmittelräumung durchzuführen.  

Sollten bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel gefunden werden, wird darauf 
hingewiesen, dass es nach § 3 Absatz 1 Nr. 1 der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung 
für das Land Brandenburg – KampfmV) vom 23.11.1998, veröffentlicht im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II Nr. 30 vom 14.12.1998, 
verboten ist entdeckte Kampfmittel zu berühren und deren Lage zu verändern. Es 
besteht die Verpflichtung, diese Fundstelle gemäß § 2 der genannten Verordnung 
unverzüglich der nächsten örtlichen Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen.  

Das Schreiben vom 21.01.2010 ersetzt ein Protokoll über die Absuche der Fläche 
nach Kampfmittel als Bescheinigung der Kampfmittelfreiheit. 

4.5.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Bodendenkmäler 

Auf Grund des „Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land 
Brandenburg” vom 24. Mai 2004 (Gesetz- und Verordnungsblatt Land Brandenburg 
Nr. 09, S. 215 ff.) ergeben sich bei Bodendenkmalen denkmalrechtliche 
Forderungen, die berücksichtigt werden müssen. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde hat im Rahmen der Bearbeitung des 
Bauantrages für das Repowering bereits darauf hingewiesen, dass aufgrund der 
topographischen Situation mit dem Vorhandensein von bisher unentdeckten 
Bodendenkmalen zu rechnen ist (unbefestigte Siedlung aus der Bronze- und 
Eisenzeit). Das Vorhaben betrifft somit Flächen, die in ihrer Gesamtheit als 
Bodendenkmal i.S.d. § 2 Abs. 5 BbgDSchG zu betrachten und zu behandeln sind. 
Im Rahmen der Repoweringsverfahrens ergab die Prüfung hinsichtlich der Belange 
des BLDAM, dass dem Vorhaben keine Einwendungen entgegenstehen (Schreiben 
des Landkreises vom 22.04.2009). 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung zum Vorentwurf des 
Bebauungsplans hat das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesmuseum, Bodendenkmalpflege mit Schreiben vom 
17.02.2010 mitgeteilt, dass im direkten Bereich des o.g. Vorhabens selbst zwar 
keine Bodendenkmale bekannt sind, doch besteht eine an Sicherheit grenzende 
Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens im Sinne einer begründeten Vermutung. Diese 
besteht einerseits aufgrund der Nähe zu bekannten Bodendenkmalen und 
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andererseits wegen der siedlungstopographisch für ur- und frühgeschichtliche 
Perioden typischen Lage am Rand von Höhenlangen. Nach den Erkenntnissen der 
Urgeschichtsforschung in Brandenburg stellten derartige Areale aufgrund der 
begrenzten Anzahl siedlungsgünstiger Flächen in einer Siedlungskammer 
Zwangspunkte für die prähistorische Besiedlung dar. Am Rand der Dubrauer Höhe 
– und damit in unmittelbarer Nähe zur geplanten Bebauungsfläche – sind bereits 
mehrere Bodendenkmale bekannt, so dass hier weitere entsprechende 
Hinterlassenschaften zu erwarten sind. Es handelt sich dabei u.a. um zwei 
bronzezeitliche Gräberfelder (Dubrau 1 und Seese 14), deren Ausmaße noch nicht 
abzuschätzen sind. 

Diese Äußerungen finden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 
Berücksichtigung. Die in der Anlage zur Stellungnahme eingetragenen Fundorte 
bzw. Flächen befinden sich alle außerhalb des Plangebietes. Eine präventive 
archäologische Untersuchung wurde jedoch nicht für angemessen gehalten. Im 
Rahmen der Realisierung der fünf bereits vorhandenen Windkraftanlagen im 
nördlichen Teil des Plangebietes gab es keine Funde. Der besonderen Bedeutung 
des Umgangs mit möglichen Fundstellen soll durch Hinweise im Begründungstext 
Rechnung getragen werden. Zudem wird ein entsprechender Hinweis auf der 
Planzeichnung aufgenommen. 

Baudenkmäler 

Zudem hat die Untere Denkmalschutzbehörde im Rahmen der Bearbeitung des 
Repoweringantrags vorgebracht, dass die beabsichtigte bauliche Nutzung bzw. 
Erweiterung des Windparks zur Veränderung der Umgebung von Baudenkmälern 
führen kann. Dies betrifft die denkmalgeschützte „Dorfkirche“ in Bischdorf. Im 
Rahmen des Repoweringverfahrens ergab die Prüfung seitens der Unteren Denk-
malschutzbehörde, dass dem Vorhaben keine Einwendungen entgegenstehen 
(Schreiben des Landkreises vom 22.04.2009). 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung zum Vorentwurf des Bebauungs-
plans hat das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäolo-
gisches Landesmuseum, Denkmalpflege mit Schreiben vom 11.02.2010 ebenfalls 
mitgeteilt, dass in der Umgebung des Planungsgebietes die Dorfkirche Bischdorf 
(Dorfstraße) als Denkmal in das Verzeichnis der Denkmale des Landes 
Brandenburg eingetragen ist. Damit sind die Belange des Denkmalschutzes durch 
die geplanten Maßnahmen betroffen. Es bestehen gegen die Maßnahmen jedoch 
keine grundsätzlichen denkmalfachlichen Bedenken, wenn sichergestellt wird, dass 
bei der Errichtung der geplanten Windkraftanlagen keine erheblichen Beeinträch-
tigungen des Erscheinungsbildes des Denkmals entstehen. Die Wirkung der 
äußerst deutlichen Erhöhung der Windkraftanlagen im Gegensatz zu den bestehen-
den Windkraftanlagen in Bezug auf das Erscheinungsbild des Denkmals kann nur 
durch geeignete Prüfverfahren beurteilt werden. 

Diese visuelle Analyse wurde im Rahmen der Aufbereitung des Umweltberichtes 
vom Planverfasser in Form von Fotomontagen aufbereitet und bewertet (siehe Teil 
IV). 

4.5.3 Forstwirtschaft 

Das Plangebiet umfasst im südlichen Teilbereich forstwirtschaftliche Flächen 
(teilweise Sukzessionsfläche).  
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Das Amt für Forstwirtschaft Lübben, Untere Forstbehörde hat sich mit Schreiben 
vom 19.03.2010 wie folgt geäußert: Die Errichtung von Windkraftanlagen im Wald 
ist unter Beachtung des § 8 Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 
20.04.2004, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 19.12.2008, 
grundsätzlich genehmigungsfähig. Bei der Entscheidung über einen Waldum-
wandlungsantrag sind die Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des 
Waldbesitzers sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander und unter-
einander abzuwägen. Dazu wird die Forstbehörde i.d.R. nach Vorlage des 
Bauantrages umfassend Stellung nehmen, die Maßnahmen prüfen und eventuell 
notwendige Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen festlegen. Die Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen sind flächenscharf und in vollem Umfang zu bewerten und 
festzulegen. 

Zudem wurde seitens der Unteren Forstbehörde der Hinweis gegeben, dass eine 
neben dem Plangebiet liegende Waldfläche mit der Funktion „Boden- und 
Naturdenkmal“ versehen ist. Es wird davon ausgegangen, dass Waldstandorte mit 
dieser Waldfunktion für WKA-Standorte auszuschließen sind. 

Im Rahmen der Aufbereitung des Umweltberichtes erfolgte eine differenzierte 
Aufnahme und Bewertung des Waldbestandes. Aufgrund der geplanten Höhe der 
Windenergieanlagen bzw. des Mindestabstandes zwischen der Rotorspitze und der 
Geländeoberkante (siehe textliche Festsetzung Nr. 2) sind nur punktuell Eingriffe in 
den vorhandenen Waldbestand erforderlich. Hierzu erfolgten Abstimmungen mit 
den zuständigen Forstbehörden. 

4.5.4 Bergbau 

Der Geltungsbereich liegt vollständig innerhalb des gem. §§ 149 und 151 BBergG 
bestätigten Bergwerksfeldes Seese-Ost/Calau-Nord (31-0156). Bergwerkseigen-
tümer ist die LMBV Senftenberg, die am Planungsverfahren beteiligt wurde. Der 
Geltungsbereich befindet sich vollständig im Beeinflussungsbereich der bergbau-
bedingten Grundwasserabsenkung. Das Planungsgebiet grenzt an den räumlichen 
Geltungsbereich des Abschlussbetriebsplanes Tagebau Seese-Ost. 

Die LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH hat 
mit Schreiben vom 12.02.2010 darauf hingewiesen, dass die Sanierung der unter 
Bergaufsicht stehenden Flächen noch nicht abgeschlossen ist. Es ist nicht 
auszuschließen, dass es bei den vorhandenen Brunnen zu Nachsondierungen und 
ggf. zu Nachverfüllungen kommen wird. Die Umsetzung dieser Sanierungsarbeiten 
ist zu gegebener Zeit zu gestatten und zu dulden. Die Flächen dürfen daher nicht 
überbaut werden. Es ist ausreichend Abstand zu halten. 
Es sind Brunnen wie folgt vorhanden: 

·  BR 3/ FR 22, BR 4/FR 22, BR 5/FR 22, BR 6/FR 22, BR 7/FR 22, BR 8/FR 22, 
BR 13/FR 22, BR 5A/FR 20, BR 6A/FR 20, BR 7/FR 20, BR 8/FR 20, BR 1A/FR 25, 
BR 1A/FR 25, BR 3/FR 25, BR 4/FR 25, BR 5/FR 25, BR 6/FR 25, BR 7/FR 25, BR 
8/FR 25.  
Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind 2 Messstellen vorhanden. 

Der Rückbau ist langfristig nur bei Funktionsverlust vorgesehen. Dann wird aber 
Ersatz notwendig. Damit sind eine dingliche Sicherung dieser Grundwasser-
messstellen sowie die Gestattung für Beprobung, evtl. Neubau und Rückbau 
notwendig. Bei Verlust bzw. einer Beschädigung im Zuge des Baugeschehens ist 
die Struktureinheit VS 42 der LMBV unverzüglich zu unterrichten. 
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Die Vorhabensfläche liegt innerhalb des Bereiches der bergbaulich beeinflussten 
Grundwasserabsenkung. Sie unterliegt im Zusammenhang mit den 
Außerbetriebnahmen der bergbaulichen Entwässerungsmaßnahmen sowie der 
Flutung der Restlöcher dem Grundwasserwiederanstieg. Der derzeitige 
Grundwasserstand im Haupthangendgrundwasserleiter liegt im Westen der 
Vorhabensfläche bei rd. + 56 m NHN und rd. + 57 m NHN im Osten, Stand IV. 
Quartal 2009.  
Ausgehend vom derzeitigen Kenntnis- und Arbeitsstand des hydrologischen 
Modells wird sich nach Aussage der LMBV unter dem Ansatz der mittleren 
Grundwasserneubildung der stationäre Grundwasserstand im Süden der 
Vorhabensfläche bei rd. + 60 m NHN und im Norden rd. bei + 58 m NHN einstellen. 
Meteorologisch bedingte Schwankungen sowie die Bildung von schwebendem 
Grundwasser über möglichen oberflächennahen Stauern sind zu berücksichtigen.  

Die LMBV hat zudem darauf hingewiesen, dass die Angaben zu den 
prognostizierten Endwasserständen nur einschätzenden Charakter haben und dem 
jetzigen Kenntnisstand entsprechen. Es sind Mittelwerte unter Ansatz von mittleren, 
meteorologischen Verhältnissen und gemittelten geohydrologischen Parametern. 
Meteorologisch bedingte Schwankungen sind zu berücksichtigen. 

Des Weiteren wurden folgende Anlagen der Vermessung genannt: Trigono-
metrischen Punkte 420800 und 301318 der TK_2004 bzw. 2005. 

Die Unterlagen zu den Brunnen, Messstellen und Vermessungspunkten sowie die 
Ausführungen der LMBV zum Grundwasser wurden dem Vorhabenträger 
übergeben und sollen bei der Konkretisierung der WEA-Standorte bzw. Baudurch-
führung berücksichtigt werden. 

4.5.5 Wasserwirtschaft 

Der geplante Windpark „Dubrauer Höhe“ befindet sich im Verbandsgebiet des 
Wasser- und Bodenverbandes „Oberland Calau“, im Einzugsgebiet des Görlitzer 
Mühlenfließes. Im Falle des Windparks „Dubrauer Höhe“ werden die Belange des 
Wasser- und Bodenverbandes „Oberland Calau“ nicht berührt (Schreiben vom 
11.02.2010). 

4.5.6 Richtfunktrassen 

Auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Angaben wurde durch die Bundes-
netzagentur Berlin, eine Überprüfung des angefragten Gebietes durchgeführt 
(Schreiben vom 04.03.2010). Punkt-zu-Punkt-Richtfunkstrecken sind in dem 
ermittelten Koordinatenbereich zurzeit nicht in Betrieb. In dem zu dem Baubereich 
gehörenden Landkreis sind jedoch Punkt-zu-Mehrpunkt-Richtfunkanlagen geplant 
bzw. in Betrieb. Da beim Punkt-zu-Mehrpunkt-Richtfunk die Anbindung der 
Terminals innerhalb zellularer Strukturen in der Fläche erfolgt, kann nur durch den 
jeweiligen Richtfunkbetreiber die Auskunft erteilt werden, ob auch das Baugebiet 
direkt betroffen ist. Die daraufhin ebenfalls beteiligte DBD Deutsche Breitband 
Dienste, hat mit Schreiben vom 11.03.2010 erklärt, dass keine Stationen in der 
Nähe des genannten Bauvorhabens betrieben werden bzw. keine Stationen zum 
jetzigen Zeitpunkt geplant sind. 
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4.5.7 Luftfahrt 

Die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg hat sich wie folgt zu 
den geplanten WEA bzw. Kennzeichnungsvorgaben geäußert (Schreiben vom 
24.02.2010). Es bestehen keine Bedenken gegen die Planungen, wenn die 
folgenden Hinweise und Ergänzungen Beachtung finden: 
1. Da die maximale Gesamthöhe der geplanten Windkraftanlagen (WKA) 100m 

über Grund überschreitet, ist eine luftrechtliche Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 
LuftVG in allen Genehmigungsverfahren zu v.g. WKA zwingend erforderlich. 
Insoweit sollte unbedingt ein ausdrücklicher Hinweis bereits im Bebauungsplan 
aufgenommen werden. 

2. Innerhalb von Baugenehmigungs- bzw. Immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren bedarf jede einzelne Windkraftanlage der Zustimmung der LuBB 
gemäß §§ 14 ff LuftVG. Es wird ausdrücklich darum gebeten, darauf zu achten, 
dass der zuständigen Luftfahrtbehörde die Planungsunterlagen aller 
Windkraftanlagen im Rahmen der Genehmigungsverfahren vorzulegen sind. 

3. Die Luftfahrtbehörde trifft auch die Entscheidung über die Ausführungen der 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen auf der Grundlage einer gutachter-
lichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation – der DFS – Deutschen 
Flugsicherung GmbH und des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) - 

4. Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass sich die Zustimmungs-/ 
Genehmigungspflicht auch auf temporäre Hindernisse erstreckt. Damit ist auch 
der Einsatzplan von Kränen oder ähnlichen Baugeräten bei Überschreitung einer 
max. Höhe von 100m über Grund rechtzeitig der LuBB zur Prüfung und 
Genehmigung vorzulegen. 

5. Zur Abklärung der militärischen Belange wird empfohlen, die militärische Luft-
fahrtbehörde (Wehrbereichsverwaltung Ost, Postfach 11 49, 15331 Strausberg) 
als Träger öffentlicher Belange zu den o.g. einzelnen Verfahren und 
Änderungsverfahren der Planungen zu beteiligen. 

Die Wehrbereichsverwaltung Ost hat mit Schreiben vom 04.02.2010 erklärt, dass 
durch die Planung allgemeine militärische Belange nicht berührt werden. Weitere 
Hinweise seitens der Wehrbereichsverwaltung zur Kennzeichnung als Luftfahrt-
hindernis bzw. Beteiligung der Wehrbereichsverwaltung im Baugenehmigungs-
verfahren wurden dem Vorhabenträger übergeben. 

5. Planungsvorgaben 

5.1. Übergeordnete Planungen 

Das Plangebiet ist als Windeignungsgebiet W21 im Entwurf des sachlichen 
Teilregionalplans „Windkraftnutzung“ der regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-
Spreewald ausgewiesen. Bei den Eignungsgebieten handelt es sich um Flächen, 
die ein nur geringes Konfliktpotential zu anderen Raumnutzungen aufweisen und 
sich in die Spezifik der Region einpassen. Die Ziele und Grundsätze des 
Teilregionalplans sind im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 

Die Konzentration, Bündelung und Erweiterung an und im Umfeld von bereits 
vorhandenen Windparkstandorten hat gemäß Grundsatz 1 des sachlichen 
Teilregionalplans Vorrang vor der Ausweisung von neuen Eignungsgebieten. 

In den Vorranggebieten soll eine sinnvolle Kombination der Windkraftnutzung mit 
landwirtschaftlichen Nutzungen angestrebt werden (siehe Erläuterung zu Grundsatz 
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2). Durch die Errichtung und den Betrieb der WEA muss die Bewirtschaftung 
gewährleistet bleiben und dem landwirtschaftlichem Betrieb dürfen nur geringfügige 
Nachteile entstehen. 

Entsprechend Grundsatz 2 des Teilregionalplans sollen die Windkraftanlagen sowie 
notwendige Nebenanlagen in flächensparender Form errichtet werden. 

Weitere spezifische Vorgaben und Klärungsbedarfe zum Eignungsgebiet W21 sind 
insbesondere im Umweltbericht zum Teilregionalplan enthalten (Juni 2009, Seite 
156-157). Diese sollen im weiteren Verfahren bzw. bei der Aufbereitung des 
Umweltberichtes zum Bebauungsplan einbezogen werden. 

Im Rahmen der Planungsanzeige wurde von der Gemeinsamen Landesplanungs-
abteilung die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Erfordernissen der 
Raumordnung mit Schreiben vom 17.11.2009 abgefragt. Die Abgrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans entspricht grundsätzlich dem 
des Teilregionalplans, jedoch wurden im geringfügigen Umfang Flächen in östlicher 
und südlicher Richtung, einbezogen. 

Die Gebietsfestlegung in der Regionalplanung ist nicht parzellenscharf. Im Einzelfall 
kann daher auch eine geringfügige Überschreitung der raumordnerischen 
Gebietsabgrenzung im Rahmen einer detaillierteren Prüfung in der Bauleitplanung 
oder bei der Baugenehmigung aufgrund der örtlichen Situation möglich sein (vgl. 
gemeinsames Rundschreiben MLUR und MSWV vom 16.02.2001).  

Mit Schreiben vom 21.12.2009 hat die Gemeinsame Landesplanungsabteilung (GL) 
bestätigt, dass die angezeigte Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans für eine geordnete Windenergienutzung des Standortbereiches Dubrauer 
Höhe weitgehend mit den in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung 
übereinstimmen. Hinsichtlich der Einbeziehung der Erweiterungsflächen bedarf es 
nach Aussage der GL der engen Abstimmung mit der Regionalen Planungsstelle 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald. Rechtsverbindliche Ziele 
der Raumordnung stehen der angezeigten Aufstellung des Bebauungsplanes nicht 
entgegen. Zudem wurde durch die GL darauf hingewiesen, dass aufgrund der 
exponierten Lage des Plangebietes geeignete Festsetzungen getroffen werden 
sollen, die für eine touristische Nutzung dieses Gebietes förderlich sind 
(Windenergienutzung und touristische Nutzung müssen sich nicht zwangsläufig 
ausschließen). 

Eine bilaterale Abstimmung mit Vertretern der Regionalen Planungsgemeinschaft 
wurde am 22.03.2010 durchgeführt. Im Ergebnis dieser Abstimmung wurde eine 
Modifizierung der Abgrenzung des Windeignungsgebietes Nr. 21 im Planungs-
ausschuss diskutiert. Mit Schreiben vom 08.06.2010 hat die Reg. Planungs-
gemeinschaft bestätigt, dass zum Gutskomplex Dubrau lediglich ein Siedlungs-
abstand von 800 m eingehalten werden muss. 

Das Plangebiet gemäß Bebauungsplanentwurf ermöglicht eine Umsetzung der 
landesplanerischen Zielstellungen hinsichtlich einer optimalen Ausnutzung von 
geeigneten Flächen im Land Brandenburg für die Windenergienutzung im Hinblick 
auf das Erreichen der Ziele der Energiestrategie 2020. Zudem entspricht die 
Abgrenzung gemäß dem Bebauungsplan dem gemeinsamen Erlass vom 16. Juni 
2009 des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung und des Ministeriums für 
ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz hinsichtlich der 
Konzentration der Anlagen auf möglichst konfliktreduzierte Standorte. Durch die 
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WEA-Standortabgrenzung gemäß Bebauungsplan wird somit das allgemeine 
Interesse an einem möglichst hohen Windkraftertrag besonders Rechnung 
getragen. Im o.g. Erlass wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der 
Ausweisung von Windeignungsgebieten nicht nur die Anwendung von Kriterien, 
sondern auch die Auseinandersetzung mit dem Einzelfall zu erfolgen hat. Von den 
Kriterien kann abgewichen werden, wenn die jeweilige Raumstruktursituation dies 
rechtfertigt oder erfordert. 

Somit stimmen die Planungsabsichten mit den Erfordernissen der Raumordnung 
zur Windenergienutzung überein. Geeignete Maßnahmen zur Förderung der 
touristischen Nutzung werden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens in 
Abstimmung mit dem Vorhabenträger geprüft und finden z.B. dadurch 
Berücksichtigung, dass der überwiegende Teil der geplanten Kompensations-
maßnahmen (siehe Umweltbericht) an der Slawenburg umgesetzt werden soll. 
Diese Maßnahmen haben somit zugleich eine ökologische wie eine 
tourismusfördernde Wirkung. Weitere Regelungen werden im Rahmen des 
Durchführungsvertrages getroffen. 

5.2. Geltendes Planungsrecht 

Der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Stadt Vetschau/Spreewald vom 
15.07.2006 weist im Plangebiet Flächen für Landwirtschaft und Forstwirtschaft aus. 
Im Rahmen des Änderungsverfahrens des FNPs soll eine Anpassung bzw. eine 
zusätzliche Darstellung als Sonderbaufläche für Windkraftanlagen erfolgen. Somit 
kann gewährleistet werden, dass gemäß § 8 Abs. 2 BauGB der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan „Dubrauer Höhe“ aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wird. 

Das Plangebiet ist derzeit planungsrechtlich insgesamt als Außenbereich nach § 35 
BauGB einzustufen. 

Planunterlage 

Als Planunterlage für den Bebauungsplanvorentwurf wurden ALK-Daten des 
Katasteramtes verwendet. Bei einer konkreten Grenzherstellung sind 
voraussichtlich Abweichungen bis zu mehreren Metern möglich. Die Planunterlage 
wurde daher entsprechend den Anforderungen gemäß dem gemeinsamen 
Runderlass vom 03.09.1997 zur Herstellung von Planunterlagen für Bauleitpläne 
und Satzungen nach § 34 BauGB durch das Vermessungsbüro Minetzke (Lübben) 
im Mai 2010 neu aufbereitet. Somit kann eine ausreichende Genauigkeit der 
Planunterlage gewährleistet werden. Die Planzeichnung wird im Maßstab 1:2.500 
erstellt. 

Zudem wurde geprüft, ob es ggf. Vorgaben aus dem laufenden Bodenneu-
ordnungsverfahren gibt, die bei den Festsetzungen im Bebauungsplan Berück-
sichtigung finden sollten. 
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II. PLANINHALT 

Der Bebauungsplan ist eine Rechtsnorm. Mit ihm setzt die Gemeinde für den 
jeweiligen Geltungsbereich im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit ihr 
Bodennutzungskonzept in unmittelbar geltendes Recht um. Dieses gibt unmittelbar 
vor, welche Bodennutzungen auf den betroffenen Grundflächen zulässig und 
unzulässig sind.  

1. Art und Maß der Nutzung, Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr . 1 und 2 BauGB) 

Durch das mit der Planung verfolgte städtebauliche Ziel die Zulässigkeit von 
insgesamt bis zu acht Windenergieanlagen (WEA) zu regeln, soll für die Bauflächen 
im Plangebiet als zulässige Art der Nutzung „Sonstiges Sondergebiet“ gemäß § 11 
Abs. 1 und 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Windpark“ festgesetzt werden. 

Eine wesentliche Unterscheidung eines Sondergebietes zu anderen Gebietstypen 
im Sinne der BauNVO liegt insbesondere dann vor, wenn bestimmte aufeinander 
bezogene bauliche und technische Anlagen eine funktionelle Zusammenfassung 
erfordern. 

Windkraftanlagen dürfen innerhalb der überbaubaren Flächen bzw. der im Plan 
eingetragenen Baugrenzen errichtet werden. Auf der Grundlage des erarbeiteten 
Standortkonzeptes erfolgt im weiteren Verfahren eine optimierte Anordnung der 
Windkraftanlagen. Kriterien bei der Anordnung sind unter anderem: 

·  Entfernung der Windkraftanlagen zueinander 

·  Landschaftsplanerische Bewertung (Sichtachsen) 

·  Erschließung (Entfernung zu Verkehrsflächen) 

·  Immissionsschutz (Entfernung zur Ortslage Bischdorf, Kalkwitz sowie Dubrau) 

·  Sensible Bereiche innerhalb der Waldflächen 

Das Windparkkonzept soll eine wirtschaftliche Nutzung des Windparks insgesamt 
und eine optimierte Anordnung der einzelnen Windkraftanlagen zueinander 
ermöglichen. 

Da angemessene Spielräume bei der Konkretisierung der Bauplanung gewahrt 
werden sollen, erfolgt mittels Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO eine 
flächenhafte Festsetzung der überbaubaren Flächen. Um den Anregungen aus der 
frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung hinsichtlich einer Konkreti-
sierung der Anordnung der geplanten WEA gerecht zu werden, erfolgt die 
Aufteilung des Plangebietes in acht SO-Teilgebiete. Zur Verdeutlichung der 
aktuellen Windparkplanung sind zudem die einzelnen Standorte in der 
Planzeichnung aufgeführt, jedoch ohne Festsetzungscharakter. Eine weitere 
Einschränkung der überbaubaren Flächen durch die Festsetzung von konkreten 
WEA-Standorten wird nicht für angemessen gehalten, da hierfür keine zwingenden 
städtebaulichen Gründe vorliegen und der Vorhabenträger hierdurch unnötig bei der 
weiteren Planung eingeschränkt wird. Des Weiteren ist in diesem Zusammenhang 
zu berücksichtigen, dass möglicherweise bodendenkmalschützende Belange (siehe 
Teil I Punkt 4.5.2) dazu führen können, dass eine Modifizierung bei einzelnen 
Standorten erforderlich wird. In Anbetracht der Größe der geplanten WEA können 
die Auswirkungen des Windparks auch ohne verbindliche Festsetzung der 
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einzelnen Standorte auf der Ebene des Bebauungsplans planerisch bewältigt 
werden. Eine eventuelle spätere (geringfügige) Verschiebung einzelner oder 
mehrerer Standorte wird keine wesentliche Änderung der planbedingten 
Auswirkungen herbeiführen, insbesondere weil durch die technischen und 
wirtschaftlichen Anforderungen an die Positionierung der Anlagen zueinander der 
Spielraum für Veränderungen ohnehin bereits stark eingeschränkt ist. 

Die Abgrenzung der überbaubaren Flächen mittels Baugrenzen bezieht sich nur auf 
das Fundament und den Turm (siehe textliche Festsetzung Nr. 3). Unter Berück-
sichtigung der vom Rotor überstrichenen Fläche sowie unter Einbeziehung des 
Durchmessers des Fundaments verläuft die Baugrenze überwiegend in einem 
Abstand von 40 m zur Baugebietsbegrenzung bzw. Geltungsbereichsgrenze. 
Hiermit wird dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.10.2004 (BVerwG 
4 C 3.04) entsprochen. Dementsprechend sind die äußeren Grenzen des 
Bauleitplans oder die Grenzen der beiden SO-Gebiete stets von der gesamten 
Windkraftanlage, einschließlich des Rotors, einzuhalten. Die Lage der nördlichen 
und nordöstlichen Baugrenze gewährleistet somit, dass der vorhandene Rad- und 
Wanderweg nicht von den Rotorblättern überlagert wird. 

Die Lage der nordwestlichen Baugrenze (SO6) mit einer Entfernung von 170,0 m 
zur nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze ergibt sich aus der Berücksichtigung 
der Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung hinsichtlich der Thematik der Einhaltung gebotener Abstände zu 
schutzbedürftigen Nutzungen. Die jetzige Baugrenze gewährleistet, dass zum Sie-
dlungsrand der Ortschaft Bischdorf ein Abstandspuffer, bezogen auf den Mittel-
punkt der zukünftigen WEA-Standorte, von ca. 1.000 m eingehalten wird. Im 
Vergleich zu den derzeit vorhandenen WEA wird sich demzufolge hier zukünftig 
eine Verschiebung um ca. 150 m in östlicher Richtung ergeben. 

Die Lage der südöstlichen Baugrenze (SO4 und SO8 sowie SO2) ergibt sich aus 
der Berücksichtigung des Abstandspuffers von mindestens 800 m, bezogen auf den 
Mittelpunkt des zukünftigen WEA-Standortes, zum Gutskomplex Dubrau. 

Zur Verbindungsstraße Bischdorf-Dubrau (derzeit Betriebsstraße der LMBV mbH) 
soll ein Mindestabstand zwischen Windkraftanlage-Standort und Flurstücksgrenze 
der Straßenverkehrsfläche eingehalten werden. Entsprechend dem Gerichtsurteil 
des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 28.08.2008 (OVG Münster 8 A 
2138/06) wurde im Entwurf bei der Festsetzung der Baugrenzen entlang dieser 
Straße ein Abstand von 70 m zu Grunde gelegt. Damit kann ein Abstand zwischen 
Fahrbahnkante und der von der Rotorblattspitze überstrichenen Fläche von 
mindestens 20 m gewährleistet werden.  

Pro Windkraftanlage wird eine Trafostation sowie eine Kranstellfläche benötigt. Die 
Anordnung dieser Anlagen ist gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 3 auch 
außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.  

Die maximal zulässige Gesamthöhe der Anlagen (GHmax), Rotordurchmesser, 
Nabenhöhe (NHmax) sowie die maximal zulässige Grundfläche von Fundament und 
Nebenanlagen soll ebenfalls mittels zeichnerischer und textlicher Festsetzung 
festgesetzt werden. Als eindeutiger Bezugspunkt wird die Höhe in Meter über 
Normalhöhennull (NHN) festgesetzt. Die Bezugnahme auf den Meeresspiegel 
erfolgt über das Deutsche Haupthöhennetz 1992 (DHHN). Die Umrechnung der 
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Angabe der Höhe der baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der aktuell 
vorhandenen Geländeoberkante ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

Mittels der Höhenbegrenzung wird dem derzeitigen Stand der Technik entsprochen, 
ein optimales Repowering ermöglicht und ein hoher Wirkungsgrad der 
Windkraftanlagen kann erreicht werden. Gleichzeitig werden somit die 
Rahmenbedingungen für die Bewertung der Immissionsauswirkungen sowie für die 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes (siehe Umweltbericht) vorgegeben.  

Es soll weiterhin gemäß § 16 Abs. 4 und 5 BauNVO festgesetzt werden, dass die 
Spitzen der Rotorblätter einen Mindestabstand von 70,0 m zur natürlichen 
Geländeoberfläche einhalten müssen (als RHSmin in der Planzeichnung enthalten). 
Hiermit wird Rücksicht auf die vorhandene forstwirtschaftliche Nutzung genommen 
und kann zudem die Beeinträchtigung der im Gebiet verweilenden Vogelarten und 
Fledermäuse gemindert werden. 

Tabelle 1: Festgesetzte Höhenangaben in m ü NHN  

Die maximal zulässige Grundfläche für Fundament, Turm sowie Kranaufstellfläche 
und sonstige Nebenanlagen soll mit 2.600 m² je WEA festgesetzt werden. Hiermit 
wird gewährleistet, dass die Versiegelung im Plangebiet minimiert wird. In die Luft 
ragende Bauteile wie drehende Rotorflügel sind nicht zur Grundfläche zu rechnen 
(vgl. BVerwG 4 C 3.04). Der Bodenschutz rechtfertigt es nicht, die Fläche, die vom 
Rotor überstrichen werden kann, bei der Ermittlung der Grundfläche einer 
Windenergieanlage mitzurechnen. 

Auf eine Festsetzung der Bauweise wird, in Anbetracht der Art der im Sondergebiet 
„Windpark“ geplanten baulichen Anlagen, verzichtet. 

Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt im Sondergebiet gemäß § 6 Abs. 5 der 
BbgBO grundsätzlich 0,25 H (H = Höhe der baulichen Anlage). Bei Windenergie-
anlagen wird die anzusetzende Höhe H nach Nr. 6.9.1.4 VVBbgBO vom 18.02.2009 
durch Projektion (Schnittpunkt der Tangente mit der Oberfläche der fiktiven Kugel 

Zulässige Anlagenhöhe der WKA gemäß Bebauungsplanen twurf (in m)   
  Berücksichtigung     

  
Fundamenthöhe 

(3,0m)     
max. Nabenhöhe 135,0 138,0     
max. Rotorradius 52,0     
Gesamthöhe  190,0     
min. Rotorspitze über Geländehöhe 70     
       
 Angaben in m. über NHN (DHHN92)  Festsetzung im B-Plan  
WEA-Nr./ 
SO-Teilgebiet Geländeoberkante GeländeOK gerundet  NHmax GHmax RSHmin 
1 84,16 85,0  223,0 275,0 155,0 
2 87,45 88,0  226,0 278,0 158,0 
3 87,45 88,0  226,0 278,0 158,0 
4 90,62 91,0  229,0 281,0 161,0 
5 87,59 88,0  226,0 278,0 158,0 
6 83,32 84,0  222,0 274,0 154,0 
7 87,20 88,0  226,0 278,0 158,0 
8 90,04 91,0  229,0 281,0 161,0 
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auf die Geländeoberfläche) errechnet. Hiermit wird die exzentrische Anordnung des 
Rotors berücksichtigt. Bei den gemäß Bebauungsplan zulässigen Windenergie-
anlagen beträgt die Tiefe der Abstandsfläche somit maximal ca. 88 m. Gemäß § 6 
Abs. 2 Satz 4 BbgB0 dürfen sich Abstandsflächen ganz oder teilweise auf ein 
Nachbargrundstück erstrecken, wenn rechtlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut 
werden und sich nicht mit anderen Abstandsflächen überdecken.  

2. Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)  sowie Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)  

Die vorhandene Verbindungsstraße Dubrau-Bischdorf (ehemalige Betriebsstraße 
der LMBV mbH) soll als Straßenverkehrsfläche festgesetzt werden. Diese Straße 
dient der äußeren Erschließung und hat auch unabhängig von der Nutzung der 
angrenzenden Flächen als Windpark eine verkehrliche Funktion.  
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich des Weiteren mehrere (teilweise 
unbefestigte) Wege. Für eine Festsetzung dieser untergeordneten Wegever-
bindungen gibt es auf der Ebene des Bebauungsplans kein Planungserfordernis.  

Eine eventuelle Regelung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten auf den einzelnen 
Grundstücken wurde geprüft. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es diesbezüglich 
keinen Regelungsbedarf auf der Ebene des Bebauungsplans. Eventuell 
erforderliche Dienstbarkeiten werden im Durchführungsvertrag geregelt. 

Die Straßenverkehrsflächen sichern eine ausreichende Erschließung der 
überbaubaren Flächen im Plangebiet.  

3. Flächen für Land- und Forstwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) 

Da die geplanten Windenergieanlagen funktionsbedingt nur einen punktuellen 
Flächenanspruch haben, wird durch eine Randsignatur im Bebauungsplan 
klargestellt, dass die bisher land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen auch 
weiterhin land- und forstwirtschaftlich genutzt werden sollen (Nutzungsüber-
lagerung). Hiermit wird den Vorgaben der Regionalplanung entsprochen.  

Bauliche Anlagen, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, sind 
innerhalb der Flächen für Land- oder Forstwirtschaft nicht zulässig (textliche 
Festsetzung Nr. 1).  

4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick lung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die Festsetzung von Maßnahmen erfolgt auf der Grundlage des Umweltberichts 
und soll zur Kompensation der planbedingten Eingriffsfolgen beitragen. Die 
Konkretisierung der durchzuführenden Maßnahmen in den vier Flächen innerhalb 
vom SO6 und SO7 zur Entsiegelung der bisherigen Anlagenstandorte erfolgt durch 
die textliche Festsetzung Nr. 6.  

Zudem soll im Bebauungsplan mittels textlicher Festsetzung Nr. 5 eine Regelung 
der wasser- und luftdurchlässigen Befestigung von Wegen, Zufahrten und 
Kranaufstellflächen erfolgen. 
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III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Ergänzend zu den zeichnerischen Festsetzungen sollen folgende textliche 
Festsetzungen aufgenommen werden. 

Art der baulichen Nutzung: 

1. Das Sondergebiet Windpark dient der Unterbringung von Windenergieanlagen 
(WEA) zur Nutzung der Windenergie.  

Zulässig sind: 
1. bis zu acht Windenergieanlagen mit Dreiblattrotoren (bereits vorhandene 

WEA sind bis zur Außerbetriebnahme anzurechnen); 
2. alle Nebenanlagen, die der Messung, Steuerung, Übergabe und Fortleitung 

elektrischer Energie dienen; 
3. alle baulichen Nebenanlagen, die dem Aufbau, dem Betrieb, der Unterhaltung 

und dem Abbau der Windenergieanlagen dienen. 
4. land- und forstwirtschaftliche Nutzungen mit Ausnahme von baulichen 

Anlagen. 
 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO 

Die textliche Festsetzung Nr. 1 regelt die genaue Art der zulässigen WEA sowie die 
dazugehörigen Nebenanlagen. Die Regelung hinsichtlich der Zahl der WEA-
Anlagen berücksichtigt die Zielstellung des Repowerings bzw. die 
Außerbetriebnahme der fünf vorhandenen WEA-Anlagen im nördlichen Teilbereich 
des Plangebietes und entspricht dem Windparkkonzept des Vorhabenträgers. Mit 
der aufgeführten Zahl der WEA-Anlagen wird eine Optimierung der 
Wirtschaftlichkeit der einzelnen WEA ermöglicht. Die Zahl der Rotorblätter 
entspricht den marktgängigen WEA und sichert ein einheitliches und ruhiges 
Erscheinungsbild. 

Maß der baulichen Nutzung: 

2. Für die unter Ziffer 1.1 der textlichen Festsetzungen genannten Windenergie-
anlagen wird das Maß der baulichen Nutzung wie folgt festgesetzt: 
1. die Größe der Grundfläche der Windenergieanlage einschließlich 

Nebenanlagen (Kranstellfläche und Trafostation) ist bis zu 2.600 m² pro 
Einzelanlage zulässig; 

2. der Durchmesser des von den Rotorblättern umschriebenen Kreises ist bis zu 
104 m zulässig; 

3. die maximal zulässige Nabenhöhe der Windenergieanlage beträgt bis zu 
138 m über die vorhandene natürliche Geländeoberfläche am jeweiligen 
Windenergieanlagenstandort und wird durch Festsetzung der zulässigen Höhe 
in m über NHN je SO-Teilgebiet im Bebauungsplan festgesetzt; 

4. als Nabenhöhe wird der Mittelpunkt des von den Rotorblättern umschriebenen 
Kreises bestimmt. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO 

Die textliche Festsetzung Nr. 2 regelt das zulässige Maß der baulichen Nutzung. 
Die Festsetzung der maximal zulässigen Grundfläche (GR) soll der Minimierung der 
Versiegelung dienen unter dem Gesichtpunkt, eine übermäßige Nutzung zugunsten 
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des Bodenschutzes zu vermeiden und entspricht dem gemäß aktueller 
Windparkkonzeption geplanten Anlagentyp. Die Größe der zulässigen GR ergibt 
sich aus der Berücksichtigung der Flächengröße des Betonfundamentes der WEA, 
der Kranaufstellfläche und der Trafostation. Mit der Festsetzung von Obergrenzen 
für die Höhe der WEA sowie der Größe des Rotordurchmessers werden die 
störenden Auswirkungen auf die Umgebung eingeschränkt. Gleichzeitig soll - 
entsprechend des Grundsatzes 1 des sachlichen Teilregionalplans III 
„Windkraftnutzung“ – durch ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild und die 
Konzentration, Bündelung und Erweiterung an und im Umfeld von bereits 
vorhandenen Windparkstandorten die landschaftsästhetische Einordnung der WEA 
verbessert werden. 

Überbaubare Grundstücksflächen: 
 

3. Festgesetzte Baugrenzen gelten nur für den Turm und das Fundament der 
Windenergieanlagen und sind nicht auf andere Vorhaben anzuwenden. Sie dürfen 
durch die Rotoren der Windenergieanlagen um bis zu 40 m überschritten werden. 
Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO (Trafostation, Kranstellfläche) sind auch 
außerhalb der durch Baugrenzen bestimmten überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr.  2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO 

Mit der Festsetzung erfolgt eine Klarstellung des Umgangs mit den einzelnen 
baulichen Teilen der WEA. Gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes 
vom 21.10.2004 (BVerwG 4 C 3.04) dürfen im Bebauungsplan, um die räumliche 
Anordnung von Windkraftanlagen auf den Baugrundstücken festzusetzen, 
Baugrenzen festgesetzt werden, die allein für Fundament und Turm gelten. Daraus 
ergibt sich auch, welche Fläche der Rotor beim jeweiligen Stand der Technik (siehe 
textliche Festsetzung Nr. 2) überstreichen kann. Die zulässige Überschreitung der 
Baugrenze durch den Rotor wird mittels der textlichen Festsetzung Nr. 3 explizit 
geregelt. Somit ist im Bebauungsplan hinreichend bestimmt, worauf sich die 
Baugrenzen beziehen. 

Immissionsschutz: 
 
4. Für die gemäß Ziffer 1.1 der textlichen Festsetzungen zulässigen Windenergie-

anlagen ist für die Summe aller aufgestellten Anlagen der Immissionswert Tag 
bzw. Nacht, bezogen auf den Immissionspunkt des Randes der Ortslage Dubrau, 
Kalkwitz und Bischdorf gemäß TA-Lärm (Berechnung nach DIN-ISO 9613-2) 
einzuhalten. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr.  24 BauGB 

Auf der Grundlage der aufgestellten Schallimmissionsprognose soll gemäß „WEA 
Geräuschimmissionserlass“ (MLUR, 31.07.2003) gewährleistet werden, dass die 
Werte (Nachtimmissionsrichtwert für Dorf- und Mischgebiete) bei schutzbedürftigen 
Nutzungen im Umfeld des Windparks bei der standardisierten Windgeschwindigkeit 
von 10 m/s eingehalten werden. Ein Teil der Ortslage Bischdorf entlang der 
Gartenstraße wurde im Rahmen der Schallimmissionsprognose als allgemeines 
Wohngebiet berücksichtigt. 
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Die Einhaltung der Richtwerte ist im Rahmen des nachgelagerten BImSch-
Verfahrens zu prüfen und in diesem Rahmen können ggf. erforderliche Auflagen 
erteilt werden. Auf der Ebene des Bebauungsplans gibt es daher keinen 
Regelungsbedarf zur Festsetzung von Schallleistungspegel der WEA, da durch 
technische Maßnahmen die Einhaltung der Richtwerte gewährleistet werden kann. 

Grünfestsetzungen: 

5. Im Sondergebiet ist eine Befestigung von Wegen, Zufahrten und 
Kranaufstellflächen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch 
Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind 
unzulässig. 

Rechtsgrundlage: § 1a Abs. 1 und § 9 Abs. 1 Nr.  20 BauGB 

6. Für die als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft festgesetzte Fläche werden als Maßnahmen 
bestimmt: auf der gekennzeichneten Fläche sind bauliche Anlagen rückzubauen 
und sämtliche befestigten Flächen zu entsiegeln. 

Rechtsgrundlage: § 1a Abs. 1 und § 9 Abs. 1 Nr.  20 BauGB sowie § 9 Abs. 1a 
BauGB 

Die textlichen Festsetzungen Nr. 5 und 6 sollen der Minimierung des planungs-
bedingten Eingriffes in Natur und Landschaft dienen und regeln die gemäß dem 
Umweltbericht zu ermittelnden erforderlichen Kompensationsmaßnahmen innerhalb 
des Plangebietes. . 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen: 

7. Für den Anstrich der Masten (mit Ausnahme der untersten 25 m des Mastes), 
Gondel, Spinner, Nabe und  Rotorblätter ist die Farbe weiß oder grau (in 
Anlehnung an die Farben RAL 7035, 7036, 7038, 9001, 9002, 9003, 9019 und 
1916) unter Berücksichtigung der Vorschriften gemäß AVV-Kennzeichnung zu 
verwenden.  
Es dürfen bei den Windenergieanlagen nur matte Farben verwendet werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 81 BbgBO 

Die textliche Festsetzung Nr. 7 soll das Erscheinungsbild der Anlagen und deren 
visuelle Wahrnehmbarkeit regeln. Aufgrund der Größe der geplanten WEA 
(Anlagehöhe mehr als 100 m) sind die spezifischen Vorschriften gemäß AVV-
Kennzeichnung zu berücksichtigten. Für den unteren Bereich des Mastes wird die 
Farbgebung nicht vorgegeben, da hier herstellerbedingt auch Farbverläufe 
angewandt werden, die die landschaftsästhetische Einfügung verbessern sollen. 
Die ursprünglich vorgesehene Formulierung zur Festsetzung von gleichen WEA 
wurde, in Anbetracht des Urteils OVG Lüneburg (1 KN 296/02) gestrichen, da diese 
zu unbestimmt für den Bebauungsplan ist. Die Intention dieser Regelung wird im 
Durchführungsvertrag übernommen. 

Gleichzeitig wird durch die Farbvorgaben gewährleistet, dass sogenannte „Disco-
Effekte“ vermieden werden. Für die Tages- und Nachtkennzeichnung der 
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Windkraftanlagen werden mehrere Optionen mit den zuständigen Behörden und 
der Stadt Vetschau/Spreewald abgestimmt. Diesbezüglich wird eine Regelung im 
Durchführungsvertrag aufgenommen, die gewährleistet, dass eine einvernehmliche 
Entscheidung hinsichtlich einer geeigneten einheitlichen Kennzeichnung 
herbeigeführt wird. Die ursprüngliche Regelung zur Einschränkung von 
Firmensignet oder Werbeanlagen wurde gestrichen, da aufgrund der Größe der 
WEA die spezifischen Vorschriften gemäß AVV-Kennzeichnung zu berücksichtigen 
sind und diesbezüglich kein Regelungsbedarf im Bebauungsplan besteht.   

IV. UMWELTBERICHT 

Das Baugesetzbuch hat durch das Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an 
EU-Richtlinien (EAG-Bau) umfangreiche Änderungen erfahren. 

Wesentlicher Anlass für das Gesetzgebungsverfahren war die so genannte Plan-
UP-Richtlinie (Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates 
vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme, ABl. EG Nr. L 197 S. 30). 

Kernstück der Novellierung ist die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung für 
die Aufstellung, Änderung und Aufhebung praktisch aller Bauleitpläne. Damit soll 
bereits auf der Planungsebene und nicht, wie bisher erst auf der nachfolgenden 
Zulassungsebene, gewährleistet werden, dass die Belange des Umweltschutzes in 
gebührender Weise zur Geltung kommen.  

Das wichtigste formelle Instrument hierfür ist der Umweltbericht, in dem die 
Ergebnisse der Umweltprüfung zu dokumentieren sind. Er ist bereits zu Beginn des 
Planungsprozesses anzufertigen und im Laufe des Aufstellungsverfahrens - etwa 
aufgrund der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung - 
fortzuschreiben, bis er als gesonderter Teil in die Begründung des jeweiligen 
Bauleitplans eingeht. 

§ 2 (4) BauGB ist die Grundsatznorm für das Verfahren der Umweltprüfung. 
Danach ist die Umweltprüfung ein Verfahren, in dem für die Belange des 
Umweltschutzes die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
sowie in einem als Umweltbericht bezeichneten Teil der Begründung beschrieben 
und bewertet werden. Die Belange des Umweltschutzes ergeben sich aus § 1 (6) 
Nr. 7 und den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz gemäß § 1a 
(Bodenschutzklausel, Eingriffsregelung, FFH-Verträglichkeitsprüfung). 

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Zu 
beachten ist dabei, dass die Umweltprüfung ein Verfahrenselement der 
Bauleitplanung darstellt, aber keine Gewichtungsvorlage für die Abwägung ist. Die 
Umweltprüfung entspricht damit im Wesentlichen dem, was bereits nach der 
bisherigen Rechtslage für eine systematische und rechtssichere Erfassung der 
Umweltbelange erforderlich ist. 

Vorgaben für die im Umweltbericht darzustellenden Informationen enthält die 
Anlage zum BauGB, auch Anlage zu § 2 (4) und § 2a genannt. Der Umweltbericht 
gliedert sich in Einleitung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
und die so genannten zusätzlichen Angaben; zu diesen zählt auch eine allgemein 
verständliche Zusammenfassung (VHW 2004). 

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wird im weiteren Verfahren eine 
Umweltprüfung durchgeführt und die Ergebnisse werden als Umweltbericht in die 



Entwurf Bebauungsplan 01/2009 „Windpark Dubrauer Höhe“ Stadt Vetschau/Spreewald 

Consequent GmbH Seite 23  
WP-DH-off-begr100715.doc  

Begründung zum Bebauungsplanentwurf aufgenommen. Im Umweltbericht wird die 
Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung integriert. 

Die Kommune legt für jeden Einzelfall fest, in welchem Umfang und 
Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umweltbelange für die Abwägung erforderlich 
ist. 

Die gesetzlich vorgeschriebene Konsultation der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange hierzu erfolgt im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
gemäß § 4 (1) BauGB. 

Vor dem Hintergrund der Komplexität des Vorhabens und der Zielstellung der 
Kommune frühzeitig eine Verständigung über die fachlichen Erfordernisse mit den 
Fachbehörden herzustellen, wurde bereits in der Auftaktphase des Bauleitplan-
verfahrens eine informelle Abfrage bei ausgewählten Trägern öffentlicher (Umwelt-) 
Belange durchgeführt. Im Rahmen dieses Scoping-Termins (Dez. 2009) wurde den 
Teilnehmern Gelegenheit gegeben, sich über das geplante Vorhaben zu 
informieren und ihrerseits inhaltliche Anforderungen und/oder Informationen 
vorzutragen, die für eine sachgerechte Berücksichtigung der Umweltbelange 
zweckdienlich und in die Abwägung einzustellen sind. 

Der Umweltbericht liegt als gesonderte Datei bzw. Bericht vor und wird im weiteren 
Verfahren im Begründungstext integriert. 

V. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

1. Umwelt 

1.1 Natur und Landschaft 

Die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt wurden auf der Grundlage des 
erarbeiteten Umweltberichts untersucht und Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung von Teileingriffen sowie erforderliche Kompensationsmaßnahmen für 
die planbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft formuliert (siehe Teil IV).  

Die durchzuführenden Maßnahmen innerhalb des Plangebietes sollen mittels 
textlicher Festsetzung im Bebauungsplan aufgenommen werden (siehe textliche 
Festsetzung Nr. 5 und 6). Die erforderlichen Maßnahmen außerhalb des 
Plangebietes sollen entsprechend § 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB durch einen Durch-
führungsvertrag gemäß § 12 BauGB zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt 
Vetschau/Spreewald rechtlich abgesichert werden.  

1.2 Landschaftsbild 

Im Rahmen des Planverfahrens wurden Fotomontagen zur Ermittlung der optischen 
Auswirkungen aufbereitet. Durch die geplanten Windkraftanlagen wird das 
Landschaftsbild beeinträchtigt, jedoch ist durch die bereits vorhandenen fünf 
Windkraftanlagen das Landschaftsbild bereits vorgeprägt. Im Zusammenhang mit 
der zulässigen Höhe der Windkraftanlagen und die Festsetzung der überbaubaren 
Flächen (insbesondere Einhaltung eines Mindestabstandes zur Ortslage Bischdorf) 
soll die Beeinträchtigung auf ein vertretbares Maß reduziert werden.  
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Die Bewertung des Landschaftsbildes für die Wirkungszonen sowie die 
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 

2. Immissionsschutz 

Lärm 

Die Lärmproblematik wurde auf der Grundlage einer Lärmprognose überprüft. Die 
von den maximal acht Windkraftanlagen ausgehenden Lärmimmissionen wurden 
hinsichtlich der Auswirkungen auf das Siedlungsgebiet der Ortslagen Bischdorf und 
Kalkwitz (Siedlungsrand) sowie der Splittersiedlung Dubrau geprüft.  

Die Schallberechnung wird, ausgehend von der „worst-case-Betrachtung“ bzw. 
einer Anordnung der Windkraftanlagen am äußeren - der Ortslage Bischdorf, 
Kalkwitz und Dubrau zugewandten - Bereich innerhalb der im B-Plan mittels 
Baugrenzen eingetragenen überbaubaren Flächen (unter Berücksichtigung der 
Aufteilung in 8 SO-Teilgebiete) und einem max. Schallleistungspegel der 
Windkraftanlagen gemäß DIN ISO 9613-2 durchgeführt. Die Sicherheitszuschläge 
gemäß „WEA Geräuschimmissionserlass“ vom 31.07.2003 vom MLUR des Landes 
Brandenburg werden ebenfalls berücksichtigt. Im Gutachten wird die technische 
Grenze für die acht WEA wie folgt umschrieben: 106,7 dB(A) bei 95% der 
Nennleistung inkl. der Zuschläge bedingt durch Tonhaltigkeiten, Impulshaltigkeiten 
sowie der Zuschläge bedingt durch Umrechnungen auf die Nabenhöhe. 

Bezogen auf die einzelnen Immissionsorte können die Immissionsrichtwerte 
eingehalten werden. 

Für detailliertere Angaben wird auf die vorliegende Schallprognose (April 2010) 
bzw. § 4.8.2 des Umweltberichtes verwiesen. 

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans soll grundsätzlich sichergestellt 
werden, dass keine lärmbedingten Nutzungskonflikte auftreten. Eine weitere 
Konkretisierung der Vorgaben für die einzelnen WEA kann ggf. im Rahmen des 
nachgelagerten BImSch-Verfahrens vorgenommen werden. 

Infraschall 

Tieffrequente Geräusche und Infraschall sind bei Windenergieanlagen zwar 
messtechnisch nachweisbar, jedoch für den Menschen aber weder hörbar noch, 
nach überwiegender Meinung der Experten, schädlich. Weiterhin werden 
Windenergieanlagen infraschallentkoppelt aufgebaut, so dass Infraschall nur in 
unmittelbarer Nähe einer Windenergieanlage vorhanden ist (vgl. BayVGH, 
31.10.2008) bzw. moderne Windenergieanlagen Infraschall in einem belästigenden 
Ausmaß nicht erzeugen (vgl. OVG Lüneburg, 18.05.2007). 
 
Schattenwurf 

Die sogenannten bewegten Schatten und die als Disco-Effekt bezeichneten 
periodischen Lichtreflexionen fallen als „ähnliche Umwelteinwirklungen“ i.S. des § 3 
Abs. 3 BImSchG ebenfalls unter den Begriff der Immissionen. Der durch den 
Windenergieanlagenrotor verursachte periodische Schattenwurf wurde für 
verschiedene Jahreszeiten untersucht. Die Verschattungsdauer der Wohngebäude 
im Umfeld des Plangebietes wurde entsprechend errechnet. Aus der 
Schattenwurfprognose ist pro Immissionsort die aufsummierte Jahres-
beschattungsdauer als „worst-case“-Betrachtung zu entnehmen. Die Prognose 
bezieht sich auf folgende Annahmen: 
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·  die Sonne scheint den ganzen Tag, an allen Tagen im Jahr (wolkenloser 
Himmel), 

·  die Rotorfläche steht immer senkrecht zur Verbindungslinie zwischen 
Windkraftanlagen und Sonne, 

·  die Windkraftanlagen sind in Betrieb und drehen sich, 

·  die Anordnung der Windkraftanlagen erfolgt jeweils am äußeren - der Ortslage 
Bischdorf und Kalkwitz sowie der Splittersiedlung Dubrau zugewandten - Bereich 
innerhalb der im B-Planentwurf eingetragenen Baugrenzen unter Berücksichti-
gung der Aufteilung des Plangebietes in acht SO-Teilgebiete. 

Bei einer eventuellen Überschreitung der Orientierungswerte (Überschreitung der 
Werte für die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer) sind technische 
Maßnahmen zur zeitlichen Beschränkung des Betriebes der Windkraftanlagen zu 
treffen. Eine wichtige technische Maßnahme stellt als Gegenstand von Auflagen 
und Anordnungen die Installierung einer Abschaltautomatik dar, die mittels 
Strahlungs- oder Beleuchtungsstärkesensoren die konkrete meteorologische 
Beschattungssituation erfasst und somit die vor Ort konkret vorhandene 
Beschattungsdauer begrenzt. Diese Maßnahmen sollen gewährleisten, dass die 
Beschattung automatisch im erforderlichen Umfang reduziert wird. Die technische 
Umsetzung bzw. Konfliktlösung ist grundsätzlich bei den marktgängigen 
Windenergieanlagen gegeben und kann mittels des nachgelagerten Genehmi-
gungsverfahrens abgesichert werden. In der Praxis ist anerkannt, dass Abschalt-
automatiken ein taugliches Mittel darstellen, um drohenden, durch den 
Schattenwurf von Windenergieanlagen hervorgerufenen Nachbarunverträglich-
keiten zu begegnen (vgl. OVG Lüneburg, 18.05.2007). 

Für detailliertere Angaben wird auf die vorliegende Schattenwurfprognose (April 
2010) bzw. § 4.8.3 des Umweltberichtes verwiesen. 

Solarpark Groß Lübbenau 

Eine wesentliche Verschattung des geplanten Solarparks in der Gemeinde 
Lübbenau kann gemäß der Schattenwurfprognose ausgeschlossen werden. 
Aufgrund der Lage und Entfernung der beiden Projekte zueinander liegt die 
astronomisch maximal mögliche Bestattungsdauer in der Kategorie 0 bis 2 Stunden 
pro Jahr. 

Lichtreflexionen 

Das Auftreten von Lichtreflexionen durch Spiegelung des Sonnenlichts auf den 
Rotorblättern soll durch die textliche Festsetzung hinsichtlich der Farbgebung und 
dem matten Anstrich der Rotorblätter weitgehend vermieden werden. Hierzu 
werden bestimmte RAL-Farben (Farbregister, Deutsches Institut für Gütesicherung 
und Kennzeichnung Bonn und St. Augustin 1998) und eine matte Glanzrate (<30% 
gemäß DIN 67530/ISO 2813 – Reflektometer als Hilfsmittel zur Glanzbeurteilung an 
ebenen Anstrich- und Kunststoffoberflächen – Institut für Normierung e.V. Berlin, 
1978) vorgegeben. Hierdurch wird die Intensität möglicher Lichtreflexe minimiert 
und nach heutiger Kenntnis und Einschätzung kann davon ausgegangen werden, 
dass durch Lichtreflexionen bei den Windkraftanlagen keine schädlichen 
Umweltauswirkungen i.S. des BImSchG ausgehen. 
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Nicht als Immission gilt die Wirkung einer WEA an sich – unabhängig vom 
Sonnenschein – aufgrund der Eigenart der Rotorbewegung, die ein Anziehen der 
Aufmerksamkeit bewirken kann.  

3. Nutzungsrechte 

Eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung der Flächen im Plangebiet ist nach wie 
vor zulässig. Ausgehend von insgesamt acht WEA-Standorten einschließlich 
Nebenanlagen und Zuwegung ergibt sich innerhalb des Sondergebietes „Windpark“ 
eine Fläche von ca. 2 bis 3 ha, welche zukünftig nicht mehr für eine land- oder 
forstwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung steht. Dies entspricht lediglich ca. 3 % 
der Gesamtfläche für Land- und Forstwirtschaft innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans.  

Die differenzierte Regelung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen ist 
vorrangiges Ziel des Bebauungsplans. Mit der geplanten Festsetzung der 
überbaubaren Flächen bzw. zulässigen Grundfläche der WEA soll eine geordnete 
und nachhaltige städtebauliche Entwicklung gesichert werden und die 
Planungsziele und -grundsätze des sachlichen Teilregionalplans Windkraftnutzung 
zur Umsetzung kommen. Die Festsetzung der überbaubaren Flächen ist somit 
Hauptbestandteil des Abwägungsverfahrens im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplans. In Anbetracht der Tatsache, dass aus wirtschaftlichen Gründen 
sowie unter Berücksichtigung der Standsicherheit eine Mindestentfernung zwischen 
den einzelnen WEA erforderlich ist und gleichzeitig eine Optimierung der 
Windenergienutzung im Plangebiet angestrebt wird, ist für die Flächen, welche im 
Bebauungsplan als nicht-überbaubare Flächen festgesetzt werden, die Errichtung 
von Windenergieanlagen zukünftig unzulässig. 

4. Städtebaulicher Vertrag und Durchführungsvertrag  

Gemäß § 11 bzw. § 12 BauGB wurden Regelungen hinsichtlich der Übernahme der 
Planungskosten sowie Folgekosten in Verbindung mit der Aufbereitung und 
Umsetzung des Bebauungsplans (z.B. Erschließungsleistungen, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen) in Form eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt 
Vetschau/Spreewald und dem Vorhabenträger festgelegt. Hierzu wurde am 
02.10.2009 ein städtebaulicher Vertrag unterschrieben. Weitergehende Regelungen 
sollen in einem Durchführungsvertrag getroffen werden. Im vorliegenden Entwurf 
des Durchführungsvertrags sind u.a. folgende Regelungsinhalte enthalten: 

- Erschließung 

- Durchführungsverpflichtung/Herstellungsfristen 

- Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen 

- Rückbau der WEA 

- Kostentragung 

- Sicherstellung eines gleichen Anlagentyps im gesamten Windpark 

- Verfahren zur einvernehmlichen Regelung der Kennzeichnung der WEA 
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VI. VERFAHREN 

Von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald wurde am 
22.10.2009 der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Windpark Dubrauer Höhe“ gefasst. Der Beschluss wurde im Amtsblatt Nr. 13 der 
Stadt Vetschau/Spreewald am 19.12.2009 veröffentlicht. 

Die Abfrage der Ziele der Raumordnung gemäß Artikel 12 des Landesplanungs-
vertrages erfolgte mit Schreiben vom 17.11.2009. Am 10.12.2009 wurde ein 
Scopingtermin hinsichtlich der Anforderungen an die Umweltprüfung mit den 
betroffenen Behörden durchgeführt. Zusätzlich wurde am 21.12.2009 eine Vorab-
stimmung mit dem Landkreis, der UNB und der Oberförsterei durchgeführt. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in Form 
einer Erörterungsveranstaltung am 14.01.2010 durchgeführt. Der Termin wurde am 
19.12.2009 ortsüblich bekannt gemacht (Amtsblatt Nr. 13). Zusätzlich wurde am 
18.03.2010 eine Informationsveranstaltung für die Bürger in Bischdorf durchgeführt. 

Mit Schreiben vom 15.01.2010 wurden 43 Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange (einschließlich 6 Nachbargemeinden), deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, über die Behördenbeteiligung unterrichtet 
und gemäß § 4 Abs. 1 BauGB um Stellungnahme innerhalb von vier Wochen zum 
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 01/2009 „Windpark 
Dubrauer Höhe“ der Stadt Vetschau/Spreewald (Stand 14.01.2010) gebeten.  

Es gingen insgesamt 34 Stellungnahmen der Behörden ein. Davon gaben 18 an, 
dass es keine Anregungen oder Einwände zum Bebauungsplanvorentwurf gibt bzw. 
keine Belange berührt werden.  

Die inhaltlichen Stellungnahmen der Bürger sowie Behörden bezogen sich schwer-
punktmäßig auf folgende Themen: 

- Berücksichtigung Abgrenzung Windeignungsgebiet Nr. 21 

- Vergrößerung der Entfernung zwischen Windkraftanlagen (WKA) und der 
Ortslage Bischdorf, geplante Erholungsnutzungen am Bischdorfer See sowie 
Ortslage Kalkwitz 

- Konkretisierung Windparkkonzept und Festsetzung von WKA-Standorten im B-
Plan 

- Berücksichtigung Bodendenkmäler und Kirche Bischdorf 

- Nachweis der gesicherten Erschließung des Plangebietes (ggf. Anpassung 
Geltungsbereich) 

Eine vollständige Darstellung der Stellungnahmen der einzelnen Behörden bzw. 
Träger öffentlicher Belange sowie die dazugehörigen Abwägungsvorschläge wurde 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald zur 
Beschlussfassung in Juni 2010 vorgelegt. 

Nach Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange gegen- und untereinander 
entsprechend § 1 (7) BauGB ergaben sich folgende Änderungen und weitere Über-
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prüfungen bei der Aufbereitung des Entwurfes des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 01/2009: 

- Um die Auswirkungen auf das Siedlungsgebiet Bischdorf und die hier 
angedachten Erholungsnutzungen zu mindern, soll bei der Aufbereitung des B-
Planentwurfes eine Vergrößerung der Entfernung zwischen den geplanten WKA-
Standorten und der Ortslage Bischdorf Berücksichtigung finden;  

- anstatt einer undifferenzierten Festsetzung der überbaubaren Flächen mittels 
Baugrenzen sollen die einzelnen WKA-Teilbereiche zudem konkreter festgesetzt 
werden; 

- bei den textlichen Festsetzungen werden, soweit diese nicht ausreichend 
bestimmt waren, Korrekturen vorgenommen, dies gilt ebenso für den 
Bezugspunkt bei der Festsetzung der Höhenlage; 

- eine vom ÖbVI aufbereitete Planunterlage wird im B-Plan eingearbeitet;  
- zur Sicherung der Erschließung erfolgte am 16.03. eine Abstimmung zwischen 

dem Vorhabenträger und der LMBV hinsichtlich der Übernahme der 
Betriebsstraße. Zeitnah sollen weitere Abstimmungen mit den betroffenen 
Behörden vorgenommen werden;  

- hinsichtlich der raumordnerischen Vorgaben (Windeignungsgebiet Nr. 21) 
erfolgte am 04.03.2010 eine bilaterale Abstimmung mit Vertretern der 
Regionalen Planungsgemeinschaft. Die Modifizierung der östlichen Abgrenzung 
des Eignungsgebietes wurde in den Gremien der Planungsgemeinschaft erörtert. 
Mit Schreiben vom 08.06.2010 hat die Reg. Planungsgemeinschaft ihre 
Zustimmung zum B-Planentwurf bestätigt. 

Die eingegangenen Hinweise und Anregungen wurden zur Kenntnis genommen 
und, soweit erforderlich, im Begründungstext eingearbeitet. 

Auf der Grundlage der aktualisierten Planunterlage erfolgte zudem eine Über-
prüfung der Lage der Geltungsbereichsgrenzen. In diesem Zusammenhang wurde 
die Abgrenzung, insbesondere hinsichtlich der östlichen Geltungsbereichsgrenze, 
modifiziert. Die „Kahnsdorfer Allee“ (Flurstück 110) sowie der Teilbereich östlich des 
Flurstückes 110 wurden aus dem Geltungsbereich herausgenommen, da hier kein 
Regelungsbedarf besteht. Ansonsten orientiert sich die überarbeitete räumliche 
Geltungsbereichsgrenze an vorhandenen Flurstücksgrenzen bzw. Flurstücks-
punkten (siehe Teil I, Punkt 4.1). Die Änderung des Geltungsbereiches wurde von 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald am 15.07.2010 
beschlossen. 

Die vorliegenden Unterlagen dienen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB sowie der Durchführung der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB. 
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VII. FLÄCHENBILANZ 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aufgrund der 
geplanten Nutzungen folgende Bilanzierung (gerundet)  

Flächennutzung Fläche  Anteil (%) 

Sondergebiet Windpark (SO) 87,4 ha 99,2 

Straßenverkehrsfläche 0,7 ha 0,8 

Land- und Forstwirtschaft (ohne 
Nutzungsüberlagerung) 

- - 

Größe des Plangebietes 88,1 ha 100,0 

Stand: Entwurf Juli 2010 

 

Im SO-Windpark ergibt sich, da nur eine punktuelle bauliche Nutzung für die WEA 
vorgesehen ist, eine Nutzungsüberlagerung mit der weiterhin zulässigen landwirt-
schaftlichen und forstwirtschaftlichen Nutzung. Letztere Flächen sind daher in der 
Flächenbilanz nicht zusätzlich aufgeführt. 
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